
Oswald VO|  =) Nell-i3reun.ing, St(reik
NISSE des Lebens schmerzhafter als Je spiegelt das Theater heute se1ine
Welt Anderseits werden die sakralen Züg  > der Tragödie mıt ıner Kraft
aufgenommen, die seıit Jahrhunderten ohne Beispiel ıst. Das Ende des
heilvollen Lebensweges liegt der übernatürlichen Welt, die e1nNn Reich
übertragischen Heils ıst Neben der nihilistischen Dichtung „ibt heute
eıne metaphysische Dichtung, der die J ragödie dieses Erdenlebens My-
sterıum endet. Claudel Uun: Eliot sınd ihre groisen Meister.1

Streik
Von SsWALD VO NELL-  REUNI 50 J;

Nach einem Waort VO  —_ Franz Böhm waäare der Streik e1in Überbleibsel AUSs

der Zeit des Fehderechts. Offenbar ann das nıcht wörtlich gemeınt seIn,
enn ann würde der Streik sich der orm abspielen, da{fß die Arbeitneh-
InNner sich der Person des Unternehmers bemächtigten un ıhn ım Keller des
Gewerkschaftshauses bei W asser und rot gefangen hielten, bis ihre Kor-
derungen erfüllt. S0 verläuft der Streik aber nicht. Im Gegenteil, VO  e SC-
v1issen bedauerlichen, ber 1088 schwer Vermeldlichen Begleiterscheinungen
abgesehen, ıst gelungen, den Streik mindestens den gewerkschaftlich
organısıerten und qls solchen VO  — uUullserer Kechtsordnung anerkannten Streik

auf einNne beachtlich hohe Stufe der Rechtskultur heben Nicht NUr, da{s
Sabotageakte, 7. B durch Sachbeschädigung ausgeschlossen sind:; d16 stTe1-
kenden Belegschaften eisten S0Sa  fl otstandsarbeıten, und ZWar nicht 1Ur

insoweıt S1E In öffentlichen Versorgungsbetrieben Vermeidung katastro-
phaler Mißstände für die Allgemeinheit ertorderlich sind, sondern auch
weıt S1C azu dienen, die Betriebsanlagen instand halten (Z ıne Grube
nicht ersauten ZU Jassen) un dadurch die Wiederaufnahme der roduktion
alsbald ach Beendigung des Arbeitskampfes ermöglichen bzw sichern
Der Streik unterscheidet sich a 10 bereits seinen äaufßeren Erscheinungs-
formen schr merklich VO. Fehdewesen mittelalterlicher Raubritter.

Noch größer ıst der innere Unterschied. Be1 der Fehde geht nicht
das Kecht, C sSe1 denn, Ina  = meılne „„das Recht des Stärkeren‘‘. Beim Streik
handelt sich ein€e Auseinandersetzung, die sıch Rahmen der durch
das Recht CZUSECNCN Grenzen bewegt, möglicherweise S50Sa eine echte
Kechtsfrage ZU Gegenstand hat Die Ahnlichkeit mıiıt der Fehde besteht
dann 1U darin, da{fßs diese Rechtsfrage nıcht ‚Wege der Entscheidung
durch staatliche Gerichte (oder Ireigewählte Schiedsrichter), sondern
Wege der Selbsthilfe durch Einsatz gesellschaftlicher und wirtschaftlicher
Macht ausgeitragen wird Im Laufe der Geschichte ist der Wirksamkeıits-
und Z/Zuständigkeitsbereich der staatlichen Gerichtsbarkeit und des staat-
lichen Kechtszwanges immer weıiıter ausgedehnt, der Bereich notwendiger

Zum Ganzen, Benno VO.  > Woiese, Die deutsche Tragödie VOIl Lessing bis Hebbel. Ham-
burg
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Streik
ın daher zulässiger gewaltsamer Selbsthilfe immer mehr eingeschränkt
worden. uch die me1ısten Rechtsstreitigkeiten zwischen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern sınd längst Gegenstand staatlicher Rechtsprechung WOT-
den;: vielen Staaten besteht L1CUeCTELr Zeit für s1e eine eigene Gerichts-
barkeit Gestalt der Arbeitsgerichte. Es bleibt aber e1in KRestbestand,
ein sehr gewichtiger Restbestand Konfliktsmöglichkeiten und tatsäch-
lichen Konflikten zwischen den SO  S Arbeitsmarktparteien, insbesondere
weıt s1e sich nıcht als einzelne, sondern als (Gesamtheit begegnen, die his
heute der richterlichen Entscheidung nıcht zugänglich geworden sind. In
diesem Bereich spielt sich daher die Auseinandersetzung auch heute och
machtmäßßig, notfalls Wege gewaltsamer Selbsthilfe (Streik, Aussper-
rung) ah Diese Gewaltanwendung ist aber nıcht wild und ungeregelt, s()11]1-

dern unterliegt weitgehend rechtlicher Regelung. Was sich der rechtlichen,
näherhin der justiziellen Kegelung bisher un hıs auf weıteres entzieht, ist
nicht das Verfahren, sondern dessen Ausgang, 1. der Erfole, das Krgebnis
dieser machtmäßigen Auseinandersetzung.

Streik hrivatrechtlich?
Die Moralisten pflegen den Streik VO der privatrechtlichen Seite anz

gehen. Sie stellen fest, der Arbeitnehmer SCe1 berechtigt, seinen Arbeitsver-
trag',' wenn er auf eıt geschlossen SeL, durch Zeitablauf endigen lassen,
cMın Cr dagegen, WwW1€e im allgemeinen üblich, auf unbestimmte Zeit geschlos-
SCI1 sel, durch Kündigung untier Kinhaltung der vertraglichen oder gesetzli-
chen Kündigungsfrist beendigen. Daran äandere sich auch nichts,. WE

eine Mehrzahl VO Arbeitnehmern ihre Arbeitsverhältnisse autf den gleichen
Leitpunkt ZUL Lösung bringe, W16 das Fall des Streiks geschehe. Und da
jeder einzelne nichts anderes LuUe, als WOZU ihm ein unbestreitbares Recht
zustehe, onne auch die Aufforderung oder Verabredung hierzu nıchts Bö-
SCS se1n; verabredet werde ja NUL, da{s alle übereinstimmend eLWAS tun ‚oll-
ten, wWas jeder VO  a} ihnen einwandfreı tun darf Unter der einzıgen Bedin-
Sun also, da{$ die Kündigungsfristen eingehalten werden, S11 der Streik Se1-
( 081 sachlichen Gehalt ach („tatbestandsmäfßig””) rechtlich bedenkenfreiı.
Zu prüfen bleibe NUrL noch, ob auch das angestrebte Ziel einwandfreı sel,
wıe, ob die nicht-beabsichtigten Nebenwirkungen verantwortet werden kön-
{1C.  = Was das Ziel angeht, genuge CS, da{fs die Forderungen, deren Erfül-
lung mittelst des Streiks durchgesetzt werden sollen, iıcht ber das Ma{iß
des rechtlich Zulässigen hinausgehen. Bezüglich der nicht-beabsichtigten
nachteiligen Nebenwirkungen, VO denen die Streikenden selbst (Verdienst-
ausfall), die bestreikten Arbeitgeber (Betriebsstillegung), aber auch unbe-
teiligte Dritte (Versorgungsausfall) betroffen werden können, habe die üb-
liche Abwägung stattzufinden: Bedeutsamkeıit uınd Dringlichkeit des aNnSCE-
strebten Zieles un:! Wahrscheinlichkeit des Erfolges einerseı1ts, Schwere
der unvermeidlichen Schädigungen anderseıts. Insoweıt handelt CS sich also
NUur die Anwendung bekannter und allgemeingültiger Prinzıplen.
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Heutiges Der/assungérecht
Diese lehrbuchmäßigen Ausführungen sind unangreilbar richtig, ber S1E

vertfehlen ihren Gegenstand. Beim Streik, W1Ie WITr ih: heute verstehen, han-
delt sich gerade nıcht um Lösung des Arbeitsverhältnisses, sondern
dessen Fortsetzung unter abgeänderten (günstiger gestalteten) Vertrags-
bedingungen; diese erstrebte Änderung (Verbesserung) der Vertrags-
bedingungen durchzusetzen, wird Ahne Lösung des Arbeitsverhältnisses und
daher ohne Kündigung und erst recht ohne Einhaltung einer Kündigungs-
frist die Arbeit niedergelegt.1

Der Streik als gewerkschaftliches Kampf{fmittel der Gegenwart ist qalso un-
bestreitbar tatbestandsmäfßiger Vertragsbruch. Die Frage annn also 1Ur SEe1IN,
ob diesem Vertragsbruch E1n Eechtfertigungsgrund ZzZU Seite steht Das wird

vorausgesetzt, da der Streik seiner Zielrichtung ach berechtigt ist
heute allgemein aNnSsCHOMMLEN, Manche Verfassungen, darunter auch die Ver-
fassungen ein1ger Länder unserer Bundesrepubhlik; jedoch nıicht das Bonner
Grundgesetz, anerkennen qausdrücklich eın Streikrecht: uch soweılt sich die
Verfassungsurkunden ber das Streikrecht ausschweigen, ilt allen frei-
heitlichen Ländern das Streikrecht der Arbeitnehmer als e1IN wenı1gstens
nter den heutigen Verhältnissen selbstverständliches un!:! unentziehbares
Freiheitsrecht, dessen Inhalt un! (Grenzen allerdings insoweit dem Kigen-
tumsrecht vergleichbar der SCHNAUCTEN Umschreibung durch Gesetz ZU -

gänglich und vielleicht uch bedürftig selen. Darüber aber annn kein wei-
fel SC1N: das ausdrücklich oder stillschweigend anerkannte Streikrecht hat
en Streik ZU Gegenstand, wWwW1€e e1IN Stück uUunseTrer heutigen gesellschaft-
lichen Wirklichkeit ıst. Die gemeiınsame Arbeitseinstellung ungeachtet des
Fortbestandes des vertraglichen Arbeitsverhältnisses un der arın begrün-
deten Pflicht ZUF Arbeitsleistung wird qalso verfassungsrechtlich immer
nter den entsprechenden Voraussetzungen als rechtmäßig anerkannt.
Obwohl tatbestandsmäßig Vertragsverletzung, steht iıhr untier bestimm-
ten Voraussetzungen un bestimmtem Umfang eın verfassungsrecht-
licher Rechtfertigungsgrund Seite Das dürfte wesentlichen heute
die Kechtslage allen Ländern se1n, die freiheitliche, 1. nicht Z Bütteln
der staatlichen Gewalt denaturierte Gewerkschaften kennen.?

EKs gibt eınen berühmten Ausnahmefall. Als die Gewerkschaften auf den Februar 1951
mıiıt dem „Streik“ drohten, talls die VoO ihnen geforderte gesetzliche Regelung des Mit-
bestimmungsrechts nicht zustandekäme, veranlaßten 816 die Belegschaftsangehörigen, ihre
Arbeitsverträge auf den Kebruar 1951 „vorsorglich“‘ kündi Als die Gewerkschat-
ten die Gewißheit erlangt hatten, dafß eine 816  b zufiriedenstellende gesetzliche Regelung _

folgen werde, wurde vereinbart, dafß die „Vvorsorglichen” Kündigungen alg nıcht erfolgt
gelten sollten. uch hier War 1so e1ıne Lösun des Arbeitsverhältnisses nicht ernstlich He-
absichtigt. Nur den die Rechtmäßigkeit eines solchen „inadäquaten‘‘ Streiks, der
81C. Sar nicht SC die bestreikten Arbeitgeber richtete, sondern einen Druck auft en
Gesetzgeber ausüben sollte. erhobenen Kinwendungen begegnen, wählte die Korm
der Kündigung: durch diesen subtil ertüttelten Kunstgri{f} sollte der angedrohte „Streik“”
kein Streik Sinne UNSeETEGCS geltenden Arbeitsrechtes Se1N.

Kechtsdogmatisch hbesteht och keine volle Klarheit, inwıeweiıt 1E verfassungsrecht-
liche Rechtfertigung die (privat-)rechtlichen Folgen des tatbestandsmäßigen Vertragsbruchs
bestehen 1äßt und inwıeweit SLE S16 ausschließt. Schadensersatzp{flicht enttallt offenbar. /Zwel-
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fiechtsgrundlagenFs wäre allzu positivistisch, die Sache damıiıt abgetan se1in Jassen, da{fs
die Verfassungsurkunden oder die ungeschriebenen verfassungsrechtlichen
Ordnungen ein Streikrecht mehr der minder bestimmten oder be-
stimmbaren Umfangs anerkennen, der Streik insoweit also rechtmäfßig sel.
Ks bleibt die Krage stellen und beantworten, mıt welchem Recht die
Verfassung den Streik legitimiere, der doch nicht allein tatbestandsmäßig
Vertragsbruch, sondern schlechterdings eın großes ,  el für alle Beteiligten
un Betroffenen ist. Mit welcher Begründung überlä(lßt der Staat, der doch
ansonsten der Hüter der Kechtsordnung Se1inNn will, vielfach die ber-
hebliche Neigung verrät, sich ZU alleinigen Schöpfer un Hüter des Rechts
aufzuwerfen, 1er die Dinge ın erheblichem Ausmafß der machtmäßigen
Auseinandersetzung der Arbeitsmarktparteien ? W arum verweist s1e für
die Wahrung ihrer wirklichen der vermeintlichen Rechte autf den Weg SC-
waltsame Selbsthilfe, anstatt selbst richterlich entscheiden? Die Ant-
wort mulß lauten: untier den gegenwärtigen und aut absehbare eıt ohl
auch weiıterbestehenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnis-
C 1} hat der Staat keine andere Möglichkeit.

Grundsätzlich annn der Staat sowohl dem FEinzelmenschen als uch SC-
sellschaftlichen Gruppen d  1€e Selbsthilfe, auch die Selbsthilfe durch An-
wendung VO  - Gewalt, LUr dem Umfang verwehren, als imstande ist,
durch seine Rechts- und Machtmittel die benötigte ılfe gewähren. Dem
widerrechtlichen Angriff darti ich unmittelbar gewaltsamen Widerstand ent-

gegensetzen, ich polizeiliche Hilfe nıcht Anspruch nehmen kann
oder diese spät eintreffen würde. uch die staatliche Rechtshilfe un der
staatliche Rechtszwang SiN „subsidiär”” dem Sinne, dafß S1€e6 der S1i-
cherung des Rechts/riedens willen hilfs- un ersatzwelse gl die Stelle einer
gewaltsamen Selbsthilfe eten, nıcht aber eın natürliches Recht gewaltsamer
Selbsthilfe G repellere licet‘) auslöschen uın mich daher, ich I1a

gels rechtzeitigen Kingreifens des staatlichen Rechtschutzes auf die Selbst-
hılfe angewlesen wäre, wehrlos machen würde. Solange e1ine überstaat-
liche Institution besteht, die Konflikte zwischen Staaten richterlich N ent-

elhaft ist, ob die Arbeitsniederlegung den Arbeitgeber fristlosen Kündigung , dAUS wIıicCN-
tigem Grunde“ berechtigt (der ‚„wichtige Grund“‘ braucht ja keine Rechtswidrigkeit sein).
Praktisch ist dieser Zweiftel nıcht VO: sechr großer Bedeutung: spweit den Arbeıit-
nehmer niıchts anderes vorliegt, als dals ın den Streik€ ist, WIT:! der Arbeitgeber
ım allgemeinen ebenso den unsch un: die Absicht haben, das Arbeitsverhältnis tortzu-
SCLZEN, wWw1€e der Arbeitnehmer selbst. Obendrein werden bei Beendigung des Arbeitskampfes

die allen Streikenden, die keine estraibaren Hand-regelmäfßig Vereinbarungen getroffen,
die WiedereinsteJungen begangen haben, Ilung sichern. Unerfreulich ıst, da{fß die Gewerk-

schaften gelegentlich Druck ausüben, auch die Wiedereinstellung solcher Streikenden
durchzusetzen, die sich strafihbare Handlungen, insbesond616 gegenüber arbeitswilligen K0“6-7

zuschuklden kommen ließen. Dailß e1ne Gewerkschaft verfiährt, ist Wäar begreiflich,
Nichtsdestoweniger ber ernich mißbilligen, Soweit iıne Gewerkschaft verlährt,
dient S16 nicht das VO!  > Adol} Weber iın seinem Kampt£f zwischen Kapital un Arbeit“®

ilte Lob, S16 hätten dem Sinne(61954, S. 15  „ L£.) den deutschen werkschalten Trte
inem nstrument hoher Rechts-nach en Streik aus den Niederungen roher Gewalt

kultur erhoben.,
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scheiden und ihrem Entscheid Nachachtung erzwingen imstande ist,
bleiben Kriege, bleihbht mindestens der Verteidigungskrieg wıderrecht-
iıchen kriegerischen Überfall unvermeidlich un kann e1in Staat S1C  h des
Rechtes, notfalls sich kriegerisch verteldigen, nicht begeben. In die-
SCr unvollkommenen Welt ä1st sich die Anwendung Vvon Macht und Gewalt
selbst 1m Dienste des Rechtes nıcht völlig entbehren. Mit fortschreitender
Rechtskultur wird die Anwendung VonNn Gewalt E  mehr und mehr den Beteiligten
entzogen un der rechtlich Örganisıerten Gesamtheit (Staat, Völkerrechts-
gemeinschaft) vorbehalten. Das annn aber nıemals vollständig nde g —
führt werden. Immer bleiben nıcht 1Ur Kinzelfälle, sondern auch aNzZc Be-
reiche übrig, denen die Ausschaltung der gewaltsamen Selbsthilfe nıcht
der jedenfalls och nıcht möglich ist. Dahıin gehört unter heutigen
erhältnissen derjenige bereich, In dem Arbeitskämpfe „sozlaladäquat‘‘ und
daher servatıs servandıs, supposıtis supponendis rechtmäßig sind.

Zwei Bereiche sind 1er Zz.u unterscheiden: einmal das erhältnis der be1-
den, heute qls organısıerte Arbeitsmarktparteien einander gegenüberstehen-
den gesellschaftlichen Grofßgruppen (schlagwortartig: Kapital und Arbeit)
zueinander und iıhr Kıngen ihren Standort gesellschaftlichen (GGan-
ZCN, ZUm andern Mal die Beziehungen der Arbeitnehmerschaft eines eln-
zelnen Gewerbszweigs ZU Arbeitgeber bzw. ZUFTC Arbeitgeberschaft eben
dieses Gewerbszweigs, der Knegel heute vertreten durch die entsprechende
Industriegewerkschaft un den entsprechenden Arbeitgeberverband, bei-
derseits gegebenenfalls auch ur deren entsprechende Landesverbände oder
Ortsgruppen. Wir können die beiden Bereiche uch kennzeichnen als den
Bereich der sozıalen Strukturpolitik einerselts, der Lohnpolitik (stichwort-
artıg PAars Pr TOTO verstanden für die gesamte Gestaltung der Arbeits-
bedingungen) anderseits.

Für beide Bereiche ist die Koalitionsfreiheit mindestens der beitneh-
iner VO  ; wesentlicher Bedeutung. hne Koalitionsfreiheit ware der e1iN-
zelne Arbeitnehmer und ware die Arbeitnehmerschaft aqals (sanzes schwach.
Nur dank der Koalitionsfreiheit besteht eine ZWar ungleichgewichtige, aber
Im allgemeinen doch das Gleichgewicht pendelnde Lage. Die Koalitions-
freiheit ohne Streikrecht aber ware ohne Wirkung; erst die Waffe des
Streikrechts macht die Koalitionen der Arbeitnehmer stark .3

Sozzalstrulkitur
Sozialstruktur bedeutet offenbar ein wesentliches Bestandstück der wirk-

ichen Verfassung, unter der WITr: leben Die Verfassungen der Staaten neh-
Für die Koalitionen der Arbeitgeber un: ihre Wafilfe der Aussperrung gilt das nämliche

10058 ın sehr abgeschwächtem Maße Kinerseits sind die Arbeitgeber un! ihre Koalitionen
schon ohnehin stark; anderseits ist die Waflfie der Aussperrung gegenüber einer hinreichend
stark organıslerten Arbeitnehmerschaftt 1808 ehr begrenzt anwendbar. Daher ist auch Art.
Abs der Hessischen Verfassung („„Die Aussperrung ist rechtswidrig‘‘) £1n verfassungs-
rechtliches Unikum! und die Krage, ob die Versagung dieser Waflftfe Al den ınen Gegen-
spieler, wWwWEenn gleichzeitig dem anderen die Walife des Streiks eigens die Hand edrückt
wird, nıcht ıne Verletzun
keiner großen Bedeutung.

des Glf:ichheitsgrundsatzes (Art. BGG) darstelle, praktisch ol
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Streiky
men VO  — ihr ber NUur SANZ Rande enntnis. Soweit die Verfassungsur-
kunden oder S16 ergänzende (esetze der sozialen Struktur oder der struk-
turell bedeutsamen Gebilde überhaupt Erwähnung tun, beschränken S16 sich

klugerweise darauf, Bestehendes, das sich qls vernünitig und bestand-
kräftig erwlesen hat, sanktionieren, eLiwa die organısierten Sozlalpart-
Nner (Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften) und deren Tarıfhoheit. Im
übrigen ber sehen UuUnNnseTrTre6® Verfassungen immer och aus, als bestünde
der Staat aus einer Summe atomısıerter Individuen, die sich höchstens für
die ahlen ZU Volksvertretung politischen Partelien zusammenschließben,
davon abgesehen aber UTr als Einzelpersonen öffentlichen, geselischaftli-
chen und wirtschaftlichen Leben teilnhnehmen. Tatsächlich aber bestehen die
verschiıedenen, Lı einander überschneidenden Machtblöcke (auch aqals >
intermediaires‘ bezeichnet, da s1e sich I leider weitgehend als Wild-
wuchs 1n den Hohlraum einschieben, der verfassungsrechtlich zwischen
dem einzelnen Staatsbürger und dem Staate klafft). Eine überlegene Staats-
kunst vermöchte vielleicht diesen Wildwuchs durchforsten und e1INe S1INN-
volle Ordnung hineinzubringen; das ist ja etzten Endes auch das Anlıegen,
das die katholische Soziallehre unter dem Namen ‚„„‚Berufsständische Ord-
66  nung vertritt. Wir sind uns aber klar darüber, da{fß nicht NUur einer Lösung
1m Sinne Ordnungsbildes der Berufsständischen Ordnung, sondern
einer Lösung W1€ immer derzeıit unübersteigliche Hindernisse ım Wege StTe-
hen Wir haben Iso Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, haben Mit-
telstandsblock un vieles' andere mehr; diese Machtkörper sind NUunlNl einmal
da An ihre Beseitigung ist nicht denken; manchen Fällen wäre S16 _

SaAr, solange nichts Besseres ıhre Stelle SESELZT werden kann, nicht e1N-
mal wünschenswert. Ihre ungeheuren Kräfte einheitlich auf die Turbine des
Staates leiten, das ist die sroße, och ungelöste, ja VOTerst geradezu u1l-

lösbar erscheinende Aufgabe.
Die staatliche Willensbildung vollzieht sich nıcht eınem oberhalb die-

SCT7' Machtkörper gelegenen, ihrer KEinflufßßnahme unzugänglichen Raum. jel-
mehr nehmen S16 aut Jegalen un illegalen Wegen ihren gewichtigen Anteil

dieser Willensbildung. Bel dieser Sachlage ist die Staatsgewalt schlech-
terdings nıicht der Lage, ‚„unpartelisch un allem Interessenstreıit ent-

rückt, EINZIS auf das geme1mıne Wohl un die Gerechtigkeit bedacht, als
oberste Schlichterin königlicher Würde thronend“® (Q.a 109), ihre Auf-
gabe ertüllen.

Mangels der erforderlichen Unabhängigkeit VO|  an diesen Gruppen, ihren

einseitigen, nicht selten eigennützig -selbstsüchtigen Bestrebungen ıst die

Staatsgewalt außerstande, ıhnen ihre Plätze, ihre Rechte und Pflichten
Ganzen der staatlich geeinten Volksgemeinschaft aNZUWEISEN. Vielmehr
drücken diese Gruppen mıt ihren Machtmitteln auf den Staat. auf die Ver-

waltung nıcht wen1ger als qauf den Gesetzgeber; s1€e liegen aber auch

machtmäßiger Auseinandersetzung miteinander. Vieles, W adAs da geschieht,
ist offenbar nıcht NUr gemeinschaftswidrig, sondern rundheraus geme1lın-
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schädlich. ber selbst der auf den Ges«etzgebér un die Verwaltung aUSTE-bte Druck ist nıcht ımmer und ausnahmslos unmoralisch und rechtswidrig.UÜbht eine Gruppe einseltigen Druck aus, annn berechtigt, unter Um-
ständen SSa geboten Se1N, dafß eine andere Gruppe Gegendruck ausübt.

Hier geht 1e Krage, ob die organısierte Arbeitnehmerschaft nter
Umständen sich des Streiks bedienen darf, einen solchen Druck, insbe-
sondere Gegendruck, auszuüben. Diese Frage verbirgt sich hinter dem
Schlagwort „pPolitischer Streik‘‘

Versteht na  —; unter politischem Streik die Arbeitsniederlegung „mit dem
Ziel, obrigkeitliche Handlungen unter dem Druck eines durch die Arbeits-
niederlegung geschaffenen Notstandes erzwingen‘‘, annn allerdings be-
dar{f Ccs keiner weiteren Untersuchung, erkennen, da{fßs eın solcher pPO-litischer Streik verfassungswidrig, undemokratisch, verwerilich, ja verbre-
cherisch ist. Handelt 6S sich aber nicht solche Nötigung der Obrigkeit,auch ein gEWISSET, jedoch nicht zwingender Druck auf sS1e ausgeübtwird, insbesondere dieser Druck vielleicht NUuUr azu bestimmt ist, einen
Gegendruck auszugleichen, 1äßt sich nicht ohne weıteres auf Verfassungs-widrigkeit, au f Verstoß SC Grundregeln der Demokratie, auf Verwerf-
lichkeit eines solchen Streiks erkennen, obwohl auch ihm gewichtige Beden-
ken entgegenstehen. Kann InNna  ; eınen solchen Streik wirklich als „„SOZlal-
adäquat‘‘ anerkennen? Lägen Politik un Sozialprobleme iın säuberlich SC
TeENNTtTEN Schubfächern, dann wäre 1€e Sozlaladäquanz des politischen Streiks
rundweg verneinen. Nun gibt zweiıtellos sozlale Kontroversen, die den
Bereich der Politik 1Im CHNSErCN ınne des W ortes, nıcht 1Ur der Außen-
politik, sondern auch der Innenpolitik, kaum oder NUu Rande berühren
Soziale Strukturprobleme, die Eingliederung einer gesellschaftli-chen Gruppe 1n das Gesellschaftsganze, sind aber zugleich die Kernproblemeder (Innen-)Politik. Sind die staatlichen Organe (Legislative un Kxekutive)
allein nıcht ıimstande, diese Aufgaben meistern, vermögen die sozlalen
Gruppen allein CS auch nicht, dann ist Sar kein anderer Weg abzusehen, als
da{fs CS einer Auseinandersetzung kommt, bei der die Gruppen wechselsei-
tıe aufeinander und aut den Staat einzuwıirken suchen werden. Dann wird
jede Gruppe die ihr eigentümlichen Mittel, nötigenfalls uch Machtmittel,
dafür einsetzen. Das eigentümliche Machtmittel der Arbeitnehmerschaft
ber ıst der Streik. e1ine Sozlaladäquanz wird sich daher Grundsatz aum
bestreiten lassen. Um wichtiger ist C5S, seiner Anwendung die gehörigenGrenzen ziehen.

Sechr bereitwillig wird der organıisierten Arbeitnehmerschaft allseitig das
Recht des politischen Generalstreiks zugestanden, W € P darum geht,
durch dieses Mittel eine auf Usurpation beruhende diktatorische Macht
Matt setzen, die demokratische Ordnung aufrecht erhalten oder
wiederherzustellen. Das immer wleder angeführte Schulbeispiel ist der PO-
litische Generalstreik, mit dem die deutschen Gewerkschaften dem Kapp-
Putsch ein schnelles Ende bereiteten. Ja, geht weıit, einem solchen
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Falle den Gewerkschaften gefadezul die Vérpflichtung aufzuerlegen, die
Wafife des politischen Generalstreiks gebrauchen. Dafür, daß s1€e 1933
die Machtergreifung des Nationalsozialismus nicht durch Generalstreik ab-
gewehrt bzw wieder beseltigt haben, mussen die Gewerkschaften siıch recht-
fertigen, mussen den Nachweis erbringen, S1e azu unter den ama-
ligen Verhältnissen nicht imstande und S05a ihre Auflösung wider-
standslos über sich ergehen lassen mußten. Immerhin, Fälle dieser Art fal-
len untier den Begrift des Staatsnotstandes; den Staatsnotstand über-
winden, dem alle verfassungsmäißigen Mittel vVErSsSasen, raumt 19988

e1n, Se1 der politische Generalstreik gerechtfertigt, aber eben uch NUur

den (Grenzen des Staatsnotstandes, nicht darüber hinaus.
Man wird aber fragen müuüssen, ob der oben geschilderte Zustand, jenes

Auseinanderklaffen der „geschriebenen“ un der ‚„wirklichen”‘ Verfassung,
nıicht eine Ähnlichkeit mıt dem Staatsnotstand aufweise. Hier funktioniert
ZWar das Verfassungsleben außerlich nd dem Scheine ach getreulich ach
den Vorschriften der geschriebenen Verfassung; Wirklichkeit aber wird

durch die Kräfte der wirklichen Verfassung ständig durchkreuzt, gestört
und verwirrt. Sollen bel dieser Sachlage 1Ur die „Aggressoren‘ ihre offenen
und verdeckten Machtmittel spielen Iassen ‚„dürfen‘“‘, die gewissenhaften
Staatsbürger aber un die Aaus solchen S1C.  h zusammensetzenden gesellschaft-
lichen Gruppen gehalten se1n, buchstäblicher Treue der allerdings
beschränkt wirksamen, dafür aber eben „geschriebenen” Verfassung iıhre
Machtmittel unbenutzt ruhen lassen ? uch 1er wird vorsichtig
bemessenden Grenzen, wolfür die der Frage des Widerstandsrechts anz

estellenden Überlegungen vielleicht wegleitend SeLn können eın JEWISSES
Notstandsrecht AUS Staats- und Gesellschaftsnotstand und In der staatli-
chen und gesellschaftlichen Ordnung wıllen aum verneınt werden können.

Gegen die Anwendung des Streiks als derartiges Druckmuttel lıegt u  P der
Einwand nahe, I1a  —- schlage den Sack und meıne den Ksel INa  a bestreike
den möglicherweise völlig unschuldigen un!: unbeteiligten Arbeitgeber, wäh-
rend en remder gesellschaftlicher Machtkörper oder Sar der Staat sel-
ber sSel, der unter Druck gesetzt werden solle Dieser Einwand ist geW1D
nicht unbeachtlich. Nichtsdestoweniger ist nicht allen WHällen zwingend;
ware C das, würde ja auch 1n dem vorstehend erorterten, allseitig als
rechtmälig anerkannten Fall des Staatsnotstandes durchschlagen.

Daiß jeder Kinsatz VO  — Druckmitteln, alsO auch des Streiks, dann verwertf-
lich, ja verbrecherisch ist, WEl C darauf abzielt, den Wiıllen des esetz-
gebers oder der Verwaltung dahin beugen, da{fß S16 SC  J9 ihre (Gewissens-
überzeugung handeln oder etIwAas tun, das der den Druck Ausübende selbst
als ZWarLr seinem KEigennutz förderlich, das Gemeinwohl aber schädigend all-

sieht, darüber sind e1ine Worte verlieren. Dies braucht aber keineswegs
der Regelfall Se1nN. Ja, be1i einem augenfällig und handgreiflich die
Erscheinung tretenden und die öffentliche Meinung beschäftigenden Mittel
W1e dem Streik dürfte diese efahr geringer SEe1iIN alg be1ı der Anwendung
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unauffälliger, verdeckter, heimlicher Druckmittel, q nıcht reden Von
em immer verwerflichen Mittel der STETS die eimlichkeit suchenden Be-
stechung.

Zu den geflissentlich die Offentlichkeit aufsuchenden, zugleich allgemein
den demokratischen Grundrechten zugerechneten Druckmitteln zaählt die
Demonstration. Ihr Ziel ist, durch Beeinflussung der ötftfentlichen Meinung
mittelbar die staatliche Willensbildung beeinflussen, nicht selten 1Im
Wege eiINes massıven, äaußerstenfalls Lerror grenzenden Drucks (Sprech-
chöre der VOL der Krolloper 1Im März 1933 „ Wir ordern das Ermächti-
gungsgesetz‘‘). Selbstverständlich hat auch die Arbeitnehmerschaft —
wı1e alle andern Gruppen das Kecht, ıIn friedlicher Weeise demonstrieren.
Zum Demonstrieren pflegt InNna  un auf die Straße un daher auUs den Betrie-
ben hinaus gehen. Das aber ıst für die Selbständigen einfacher als für
die Arbeitnehmer. Sie gehen ach e1igenem Gutdünken Aaus ihren Betrieben
hinaus auft die Straße, Vn organısıeren eine Sternfahrt ach der Bundes-
hauptstadt, durch ohrenbetäubendes Hupengetön den Gesetzgeb eiNZU-
schüchtern und VO  — einer beabsichtigten, VO ihnen aber als unerträglich
angesehenen Krhöhung der Ireibstoffabgaben abzuschrecken. Die Arbeit-
nehmer dagegen bedürfen, wWEeNnn die Demonstration 1ın der Arbeitszeit statit-
finden soll, des Urlaubs, und wird ihnen dieser nicht gewährt, bleibt ihnen
1U die Möglichkeit, eigenmächtig die Arbeit niederzulegen, dı stre1i-
ken Aus entsprechend wichtigem Anlaß und vorausgesetzt, da{fß den Arbeit-
gebern daraus eın unzumutbarer Schaden erwächst der s1e dafür schadlos
gehalten werden, mu{ eine solche Arbeitsniederlegung bzw Arbeitsunter-
brechung (Streik) wohl als berechtigt angesehen werden.

Wie aber steht den eigentlichen Demonstrationsstreik, 1l. den
Fall, da{fs nıicht die Arbeit niedergelegt wird, demonstrieren können,
sondern durch die Arbeitsniederlegung selbst demonstriert wird? Zel-
tungsstreik: durch Arbeitsniederlegung werden die Leitungsdruckereien
stillgelegt, damit die Bevölkerung, die plötzlich ihre gewohnten Zeitungen
nıcht mehr erhält, autmerksam werde und sich mıiıt dem Druck ihrer „Örfent-
lichen Meinung“‘ zugunsten der Streikenden un: ihrer politischen Forderun-
SCH einschalte. H  1ler soll keineswegs der Versuch gemacht werden, die he-
kannten LZeitungsstreiks des Sommers 19572 rechtfertigen. 1€e haben die
öffentliche Meinung In SCHAU entgegengesetzter Kichtung W1€6 beabsichtigt
einschnappen lassen: mıiıt erstaunlicher Kınhelligkeit hat die öffentliche Mei-
HNUNS diese Streiks verurteilt. Die Gewerkschaften sınd sich klar, damit einen
schweren MißerTiit begangen haben, der sS1e viel VO: ihrem hıs dahıin
SCHOSSCHEN Ansehen gekostet hat Kbensowenig aber soll aus diesem Mifs-
erfolg e1INe moralische Schlufßfolgerung der Wertung der Vorkommnisse
des Sommers 1957 abgeleitet werden.4 Hier geht die Grundsatzirage.

Auch aus dem vielbeachteten Zwischenurteil des Bundesgerichtshofs (VL 232/53)
VOIL D 1954 äßt sich für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Widerrechtlichkeit
dieser Streiks nichts ableiten. Der BGH hatte 1U entscheiden, ob tür Schadensersatz-
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Dazu muß aber doch ohl gesagt werden: in einem Falle, dem allen
früheren Stellen aufgezählten Vorbedin gungen Genüge getlan wäre, ließe
sich die Erlaubtheit eines solchen oder ähnlichen Demonstrationsstreiks,SÖZUS&gCH als Notschrei,; nıcht rundweg verneıinen.

Die Schwierigkeit liegt, W16€e oft. der Grenzziehung. Wo WITr unNns klar
111 das geschriebene Recht halten können, weil einNne mögliche un Ver-

nünftige Ordnung des Gemeinschaftslebens bietet, ist die Sache einfach. W
dagegen das geschriebene Recht, auch Verfassungsrecht, LUr teilweise mıiıt
CM lebendigen Kecht, 1: mıiıt der möglichen, vernünftigen un Hechts-
bewußltsein der malor et sSanıor pars verwurzelten Lebensordnung der Ge-
meinschaft übereinstimmt, da beginnen die Zweifelsfragen. Die bloße Macht
der Tatsachen schafft och eın Recht ber miıt dem Wandel der tatsäch-lichen erhältnisse wandeln sich die Möglichkeiten un! die KErfifordernisse
des Gemeinschaftslebens, damit aber auch das Recht, das seinem Wesen ach
e€1Ne mögliche un vernünftige, d.1ı den Erfordernissen des emeinwohls
genügende Ordnung ıst (lex ordinatio rationis lusta, honesta, possibi-
lis). Die Gefahr des Irrtums ıst ungemeın gTro1 Beim geringsten Zweitel
wird INa  a} daher lieber den Grenzen des geschriebenen Rechts bleiben, als
S1IC.  h VO Kigeninteresse („standortgebundenes Denken‘“‘!) irreflühren las-

und sich der Gefahr auszusetzen, objektiv rechtswidrig handeln.
Nur e1n VO  — Sachkenntnis völlig unbeschwerter Mensch wird sıch eine ah-
schließende und allgemeingültige Stellungnahme diesen Zweifeln un
Schwierigkeiten Zutrauen Eben darum wird sich £1nNn verantwortungsbewuß-
ter un vorsichtiger Beurteiler aber auch hüten, kurzerhand jeden Streik qlg
„politisch“‘ der als nicht ‚sozlaladäquat‘‘ verurteilen, weil nıcht
ausschlie{flich darauf abzielt, VO  > dem bestreikten Arbeitgeber bessere Ar-
beitsbedingungen erlangen.

Lohnpfolitik
Dazu kommt och eine andere Überlegung. Unter den heutigen Verhält-

nıssen ist auch der höheren ohn oder andere bessere Arbeitsbedingun-
SCH geführte Streik nicht völlig unpolitisch. Er ist jedem Kall ZU. mi1ın-
desten auch eiNe Teilmaßnahme der grolsen strukturpolitischen Ausein-
andersetzung der heute genannten Sozilalpartner. Wenn nıcht der Absicht,

jedenfalls der Wirkung ach ist stets VO  — Einflufß auf 166 allmählich

ansprüche aus diesen Streiks die Arbeitsgerichte oder die allzgemeinen ordentlichen Ge-
richte zuständig se1enN. Er begründete die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte damit,
daß „Streikaktionen, die eine Einwirkung auft Staatsorgane bezwecken‘“‘, niıcht unter den
Begriff Von Arbeitskämpfen Sinne des Arbeitsgerichtsgesetzes fallen. I)a die Entschei-
dung der Zuständigkeitsirage allein hiervon abhing, konnte der BGH der Frage, ob
dere Gesetze der das Verflassungsrecht einen weıteren Begriff der Arbeitskämpfe der des
Streiks kennen, ebensowenig Stellung nehmen wıe der VO  — den erichten ziemlich
allgemein bejahten Frage ach der Berechtigung der VOoO  un den bestreikten Unternehmungen
eingeklagten Schadensersatzansprüche. ()ifenbar ber bedeutet tür den BGH nıcht jeder'
Unzulän
Versuch einer „Kinwirkung auft Staatsorgane“ bereits 1Ne Nötigung. Vgl hiezu Meisinger,

401 {t.
glichkeiten der Zuständigkeit der Arbeitsgerichte, Recht der Arbeit (1954)
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z  \ Öswäld ‘v6(n Ncll-Breumng  sich vollziehende U—n‘1gestalt‘ung unsérer Soiialstruktur_. In derhegel werden  auch noch andere staats- oder parteipolitische Momente hineinspielen. Be-  kanntlich kann die staatliche Wirtschaftspolitik, insbesondere die Beschäf-  tigungspolitik, sei es beabsichtigterweise, sei es völlig unbewußt, Streiks so-  wohl erleichtern als auch erschweren. So kann der Streik, kann vor allem  eine weitblickende Streikstrategie der Gewerkschaften sehr wohl nicht bloß  höhere Löhne usw., sondern gleichzeitig auch Gewinnung von Einfluß auf  die staatliche Wirtschaftspolitik zum Ziele haben, vor allem dann, wenn auch  das Unternehmertum die ihm zu Gebote stehenden diskreten, weniger „spek-  takulären‘“ Mittel spielen läßt, um die staatliche Wirtschaftspolitik in sei-  nem Sinne, insbesondere zu seiner Verteidigung gegen Lohn- und andere  Ansprüche der Arbeitnehmerschaft, zu beeinflussen.  In den erwähnten und zahlreichen anderen Fällen dürfte feststehen: un-  ter den gegebenen und wohl auf lange Zeit noch fortbestehenden Verhält-  nissen besteht keine Möglichkeit einer Erledigung oder Bereinigung im justi-  ziellen Wege, sei es der ordentlichen, sei es der Verwaltungs- oder der Ver-  fassungsgerichtsbarkeit. Ist dem aber so, dann bleibt nur die andere Mög-  lichkeit der — selbstverständlich die elementaren Rechtsgebote und den  Rechts/rieden wahrenden — machtmäßigen Auseinandersetzung.5  Könnten denn nun aber nicht wenigstens diejenigen Streiks, bei denen es  eindeutig um Lohnforderungen und nichts weiter geht, durch ein anderes  Verfahren der Lohnfindung ersetzt werden? Das sind diejenigen Streiks, die  allseits als sozialadäquat angesehen werden, unzweifelhaft vom geltenden  Verfassungsrecht anerkannt sind, bezüglich deren einzig und allein bezwei-  felt werden kann, ob die stillschweigend gemachte Voraussetzung, sie seien  unentbehrlich und darum ein notwendiges Übel, wirklich zutreffe. Könnte  man denn nicht, anstatt um den Lohn zu kämpfen, Sachverständige um ihre  Entscheidung angehen, eine Schiedsstelle vereinbaren und sich ihrem Spruch  unterwerfen; sollte der Staat nicht, um die mit solchen Streiks verbundenen  Arbeits-, Verdienst- und Produktionsausfälle zu verhüten, eine Schlichtung  einrichten und verbindlich machen?  Die staatliche Schlichtung mit notfalls anschließender Verbindlichkeits-  erklärung, m. a. W. die Zwangsschlichtung, kennen wir in Deutschland aus  Erfahrung. Die Wirkungen waren so verhängnisvoll, daß beide Sozialpartner  sich entschieden gegen ihre Wiedereinführung zur Wehr setzen. Unter dem  Regime der zwangsweisen staatlichen Schlichtung hatten die streitenden  Teile und namentlich ihre Syndici und Funktionäre sich angewöhnt, maßlose  Forderungen zu stellen, auch berechtigte Forderungen der Gegenseite abzu-  lehnen, hinten herum aber sich beim staatlichen Schlichter zu vergewissern,  daß er anordnen werde, was sie — um ihren Auftraggebern gegenüber das  Gesicht zu wahren — als unzumutbar und unerfüllbar ablehnten. So ent-  schlugen die Beteiligten sich der Verantwortung, um dem Staat eine Verant-  113/114.  5 Zur Klassenauéeiua.ndersetzung vgl. Enzyklika „Quadragesimo anno“, Ziff. 82/83 und  274sich vollziehende U*hgestaltunf; unserer Sozialstruktur. In der Regel werden
auch och andere sTaats- oder parteipolitische Momente hineinspielen. Be-
kanntlich kann die staatliche Wirtschaftspolitik, insbesondere die Beschäf-
tigungspolitik, sSe1 beabsichtigterweise, Se1 völlig unbewußt, Streiks
;ohl erleichtern qlg auch erschweren. So ann der Streik, annn VOLT allem
e1INe weitblickende Streikstrategie der Gewerkschaften sehr ohl nicht bloß
höhere Löhne USW., sondern gleichzeitig auch Gewinnung VO Eintlufs auf
die staatliche Wirtschaftspolitik ZU Ziele haben, VOTLT allem dann, WENN auch
das Unternehmertum die ihm Gebote stehenden diskreten, wenliger >a“Pek'
takulären‘“‘ Mittel spielen Jäßt, u die staatliche Wirtschaftspolitik in Se1-
NC Sınne, insbesondere seiner Verteidigung e}  f} Lohn- un:! andere
Ansprüche der Arbeitnehmerschaft, beeintlussen.

In den erwähnten und zahlreichen anderen Fällen dürfte teststehen:
ter den gegebenen und ohl auf lange e1it och fortbestehenden Verhält-
nıssen besteht eine Möglichkeit einer Erledigung oder Bereinigung Im JustL-
ziellen W ege, SPe1 CS der ordentlichen, sSe1 der Verwaltungs- oder der Ver-
lassungsgerichtsbarkeit. Ist dem aber S ann bleibt NUr die andere Mög-
lichkeit der selbstverständlich die elementaren Kechtsgebote un den
Rechtsfrieden wahrenden machtmäßigen Auseinandersetzung.®

Könnten denn 190808 aber nicht wenigstens diejenigen Streiks, bel denen CS

eindeutig Lohnforderungen und nichts weıter geht, durch e1in anderes
Verfahren der Lohnfindung ersetzt werden ® Das sind diejenigen Streiks, die
qallseits als sozlaladäquat angesehen werden, unzweitelhaft VO geltenden
Verfassungsrecht anerkannt sind, bezüglich deren eINZIS und allein bezwel-
felt werden kann, ob die stillschweigend gemachte Voraussetzung, s1e selen
unentbehrlich und darum eın notwendiges Übel, wirklich zutreife. Könnte
INa enn nicht, ans den ohn kämpfen, Sachverständige ihre
Entscheidung angehen, eine Schiedsstelle ereinbaren und S1C.  h ihrem Spruch
unterwerfen; sollte der Staat nicht, die mıt solchen Streiks verbundenen
Arbeits-, Verdienst- un Produktionsauställe verhüten, £1ine Schlichtung
einrichten un verbindliec machen ?

Die staatliche Schlichtung mıiıt notfalls anschließender Verbindlichkeits-
erklärung, I1l,. A die Zwangsschlichtung, kennen WIT 1n Deutschland
Erfahrung. Die Wirkungen verhängnisvoll, da{fßs beide Sozlalpartner
sıch entschieden ihre Wiedereinführung ZU Wehr sefizen. Unter dem
Regime der zwangswelsen staatlichen Schlichtung hatten die streitenden
Teile un!: namentlich ihre Syndicı und Funktionäre sich angewöhnt, ma{ißslose
Forderungen stellen, auch berechtigte Forderungen der Gegenseite abzu-
lehnen, hinten erum aber sich beim staatlichen Schlichter vergewissern,
da{iß anordnen werde, was S16 ihren Auftraggebern gegenüber das
Gesicht wahren als unzumutbar und unerftüllbar ablehnten. So ent-

schlugen die Beteiligten sich der Verantwortung, dem Staat eine Verant-

113/114.
y Zur Klassenauéeina.ndersetzung vgl Enzyklika „Quadragesimo anno‘°,  o Zif£f. 82/863 und
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Streik
wortung zuzuschieben, 1€ Lragen nıcht imstande wa  - Die Lohnfindung
geschah nicht mehr sachlich, sondern wurde ‚„politisch“‘ übelsten iınne
des Wortes. Die staatliche Zwangsschlichtung, das dürfte aus Erfahrung
feststehen, SEeTzZ nichts Besseres die Stelle des Streiks; S1e macht den
Streik nıchtl entbehrlich.

Freiwillige Schlichtung mıiıt oder ohne iIm VOTAauUs vereinbarte Unterwer-
fung  7:© der Streitteile untfer den Spruch de Schlichters annn v1ie  le Streiks über-
flüssig machen, aber leider nıcht alle Sie hat ZU Voraussetzung, dafß beide
'Teile jel Verständigungswillen un 1e] Vertrauen zueinander haben,
da{fßs S16 einer derartigen Vereinbarung bereit sınd : die Bereitschaft einer
Seite allein genugt nıicht. Jeder eil ist auf die freiwillige Bereitschaft des
Gegenspielers angewlesen; erzwingen kann S1e nicht. Mögen 19808  ; solche
Vereinbarungen auf Zeit zustandekommen ; einmal werden s1e ablaufen, WO+-
mıt beide Teile wieder ıIn Freiheit entscheiden können, obh sS1e sS1e
wollen oder nıcht. uch wWenNnn qls „Friedensabkommen‘‘® bezeichnet un
geachtet ihres hohen Wertes sind S1€ eben doch NUr W aflfenstillstandsabkom-
INCH } der soziale Kriegszustand un damit die Möglichkeit, da{fß der Ernstfall
eintritt, 1: da{fß die Klassenauseinandersetzung machtmäfßig durch Aussper-
FUrn oder Streik erfolgen muÄßß, bleibt bestehen. Nur die Überwindung die-

die heutige Gesellschaft kennzeichnenden Kriegszustandes könnte uns

ber diese Fatalität hinausführen.
Vielleicht ber könnte eiNe objektive wissenschaftliche Instanz den Sozial-

partnern wen1gstens S  ,  ascCn, welches der volkswirtschaftlich richtige Lohn
wAaäare. Und nachdem s1€e das wI1ssen, könnte ihnen doch ohl zugemute WCI -

den, dieser Erkenntnis gemäfs handeln, I sich auf den Loöohn einıgen,
der., weil volkswirtschaftlich richtig, dem Gesamtwohl und arum wenıg;tens
mittelbar uch ihrem e1lgenen Waohl besten entspricht. hne Zweiftel:
Wenn die Wissenschaft das kann, W ds>s ıhr 1er zugetraut wird, dann versun-
digt S1C.  h derjenige, der sich ihrem Wahrspruch nicht beugt, schwerstens g_.

das Gemeinwohl: die öffentliche Gewalt ware befugt, ihn mıiıt Mitteln
des Zwanges azu anzuhalten un: Se1INE Widersetzlichkeit mıt Strafe
belegen. Darum die Frage: WZIS kann die Wissenschaft?

Wäre die Lohnfindung e1in reines KRechenexempel, dann waren WIT mıt
unNnsern heutigen natiionalökonomischen Erkenntnissen un Verfahrensweisen
ohl imstande, die Rechnung durchzuführen. Sie ist ecSs aber nıcht. Vielmehr
ist die Lohnpolitik ein /welg unter vielen der Wirtschaftspolitik und annn
immer Rahmen der gesamten Wirtschaftspolitik beurteilt und betrie-
ben werden. Obendrein ıst dieser Zweig der Wirtschaftspolitik der Autono-
uULC der Sozialpartner überlassen, während die übrige Wirtschaftspolitik
Sache staatlicher Stellen einschließlich der Notenbank ıst Kür die Sozjal-
partner handelt sich daher immer darum., eigener Verantwortung ihre

CC Über das berühmte „Friedensabkommen“ der schweizerischen Metallindustrie vgl diese
Zeitschrift Bd. 145 (  s Dieses bereits Jahre währende, Jüngst wieder
verlängerte Abkommen hat allerdings noch nicht die Belastungsprobe iıner wirtschaftlichen:
Krise bestehen gehabt.
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Lohnpolitik die gesamte Wirtschaftépoiifii; > einzül$auen, wdbei S16 ber
die Wirtschaftspolitik nicht als eLwWwWAaSs Gegebenes und Feststehendes hinneh-
ICI sondern stärkstem Maße Einflu4ß darauf nehmen beflissen sind,
hne jedoch VOTauUs wissen können, welchem Grade s1e6. amıiıt Erfolg
haben werden. Kurz un gut W1€e die Wirtschaftspolitik aussehen wird,
die S16 ihre Lohnpolitik einzubauen haben, w1ssen die Sozialpartner nıemals
mıt Sicherheit VOraus; s1€e können darüber 9808 mehr oder minder begründete
Mutmafßungen anstellen, gegebenenfalls sich alternativ auftf mehrere Mög-  fa]
Lichkeiten einstellen, namentlich WCINN auch och außenpolitische Momente
hineinspielen.

Im Zusammenhang mit den Lohnkämpfen der badisch-württembergi-
schen und anschließend der bayerischen Metallindustrie Sommer 1954
wurde wieder einmal daran erinnert, dafß die volkswirtschaftlich mög&iche
Lohnhöhe neben anderem auch VO  — der I)erwendufig der Löhne abhängt:
eiNe Lohnerhöhung, die, falls S16 Sanz den Verbrauch SiNZe, entweder
dazu führen würde, da{fß die Unternehmen nicht mehr auftf ihre Kosten kom-
INCIN, der die Lohn-Preis-Spirale auslösen müßlte, 1ä0t S1C.  h ohne Schaden
durchführen, wenn eın hinreichend grofdser eil davon ZUT Ersparnisbildung
verwendet un der Investition zugeführt wird. Die der angestrebten Lohn-
erhöhung zugedachte Zweckbestimmung entscheidet mıt darüber, bis ZU

welcher Grenze 16€e Lohnerhöhung gehen kann Zusammenhänge solcher
vermag die Wissenschaft sehr wohl aufzudecken un durchleuchten; obhb
aber die Gewerkschaften iıhre Lohnforderung begründen mıt Steigerung der
Lebenshaltung oder mıiıt der Notwendigkeit, endlich auch die breiten Massen
der beitnehmerschaft der Vermögensbildung teilnehmen lassen, ist
21n Politikum ; die Wissenschaft kann die Konsequenzen klarlegen, auf den

diesem Falle emiıinent politischen Willensentschluß hat S16 keinen
Einfluß.,. Selbstverständlich gilt Entsprechendes, w1€e 1er VO  — der Arbeit-
nehmerseite ausgeführt, auch VoO  —; dem Verhalten der Unternehmer: die —

tionalökonomische Wissenschaft kann nıcht wissen, ob S1e eXPansıv oder
restriktiv reagleren werden;: s1e ann ihnen wiederum 1Ur die Konsequen-

aufzeigen. Rıchtige Lohnfindung hat ZUr Voraussetzung, da{fß beide
eile uch für politisches Wollen eine gemeınsame Linie finden: wel-
cher Lohn richtig ist, bestimmt sich ma{isgeblich ach dieser Linie. Gelingt
( aG den Sozlalpartnern nicht. sich auf eiıner solchen gemeinsamen Linie wiıirt-
schafts- un: sozlalpolitischen ollens zusammenzulinden, dann gibt
überhaupt keinen „Volkswirtschaftlich richtigen‘‘ ohn

Wirtschaft ist überhaupt mehr als eın ach tarren esetzen sich voll-
ziehender Ablauf, dessen Ergebnisse vorherberechenbar wären W1€e Sonnen-
fLinsternisse. Das schließt nicht aUS, dafß die Wissenschaft den Sozilalpartnern
auißerordentlich wertvolle Dienste leisten kann ber die Auskünfte, die s1€e
Z erteilen vVErmMA3S, Sın immer DUr hypothetisch. Sie mu{ ihren Ermittlun-

und Berechnungen immer eine bestimmte Datenkonstellation zugrunde
legen. Soll Auskunft erteilt werden, W1e e1inNne bestimmte Ma{fsnahme, hier
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e1INe estiımmte Regelung der Löhne‚ wirken wird, 08808 HUE bezüglich
der San aächst twa erwartenden AÄnderungen des Datenkranzes \  anz be-
stimmte Annahmen zugrunde gelegt werden. Offenbar sind diesbezüglich
aller Hegel verschiedene Mutmaßungen möglich, die einer entsprechenden
Zahl verschiedener Annahmen führen. Ebenso W1€e infolgedessen die Sozial-
partner selbst genötigt sind, mıt ihrer Lohnpolitik sich alternativ auft meh-
TeTE® Möglichkeiten einzurichten (S oben), mu die wissenschaftliche era-
tung Alternativ-ßechnungen durchführen un: ann daher auch 19808 Alter-
nativ-Auskünfte erteilen: wenn SO, dann dies; WLn anders, dann jenes.

Bereits 1€ gegenwärtige Datenkonstellation SEeTZz sich nicht allein aus
statistisch erfaßbaren Daten Z  en, dafß Ina  an sich vorausgesetZzt,

die Interessenten bei den statistischen Krhebungen nıcht Zweckmeldun-
erstatten, sondern die Wahrheit SaS C bereit siınd wenıgstens VO  b

ihr eın wissenschaftlich zuverlässiges Bild machen könnte. Vielmehr enthält
bereits S1€e vielfältige Imponderabilien, darunter ausgesprochene Politika( die
oben berührte Zweckbestimmung einer Lohnerhöhung iıst 1Ur e1in Beispiel
unter vielen). Die künftige W eiterentwicklung des Datenkranzes aber ist als
solche weitgehend politisch bestimmt. Ebenso ist die Auswahl der qals wahr-
scheinlich angesehenen und daher den Berechnungen zugrundegelegten An-
nahmen e1inN politischer Akt, entweder eın Akt VO politischem Fingerspitzen-
gefühl geleiteter Mutmaßung oder ein Akt politischen Willens, nıemals aber
eın Akt zwingender wissenschaftftlicher Erkenntnis Gleichviel also, ob die
bhei der Wissenschaft Beratung suchenden Sozlalpartner VO  —; sich aus die An-
nahmen bezüglich des Datenkranzes bezeichnen, untfier denen die Berechnun-
SCHh durchgeführt werden sollen, oder ob s1e. deren Auswahl dem beratenden
wissenschaftlichen Gremium überlassen: in jedem Kall gehen die Ermittlun-
SCH VO  en politischen, der Kegel auch politisch SESCIZLEN Prämissen aus, Ist
aber uch NUur eine Prämisse „politisch“ infiziert, dann ist auch das Krgeb-
N1s och strenger wissenschaftlicher Ableitung wieder „politisch‘‘.”

Will die Wissenschaft den Kreis ihrer Zuständigkeit nıcht überschreiten,
kann s1€e also NUr hypothetisch bzw alternativ gEWISSE Annahmen nier-

stellen un entsprechend hypothetische ZW alternative Auskünfte geben.
kann sS1eE beispielsweise sagen, da{fßs be einer bestimmten Datenkonstella-

tıon die Überschreitung einer gewIlssen, ziemlich numerisch fixier-
baren Lohnhöhe 1€ (GGefahr VO  —_ Arbeiterentlassungen und damit VO  - Ar-
beitslosigkeit, Schrumpfung nıcht 108808 des Beschäftigungs-, sondern auch
des Produktionsvolumens heraufbeschwört;: dafß umgekehrt be  1 Unter-
schréitung einer Destiuamten Lohnhöhe Absatzstockungen kommen muß,
die ihrerseits dann wiederum Einschränkungen der Produktion und damit

Kntlassung VO  - Arbeitskräften tühren.® DDamit ist den Sozlalpartnern
„Peiorem sequitur SCHIDCF conclusio partem“ lautet e1n altes logisches Axiom!
Im ' Zusammenhang mıiıt den Lohnkämpfien des Sommers 1954 sind sowohl die Insti-

tute tür Wirtschaftsforschung (Konjunktur-Institute) als auch muiıt ößerer Zurück-
haltung die ank deutscher Länder miıt beachtlichen Stellungnahmen ähnlicher Art
hervorgetreten.
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P1N überaus wertvoller Dieast erwliesen, In keiner Weise aber >die Verantwor-
tung abgenommen. Den Schritt VO den hypothetischen Ilternativen ZUT

Realisierung können DUr sS1€e selbst tun, allermeisten einer Sozilalver-
fassung, die ihnen die Autonomie der Lohnpolitik einräumt. Kommen die
Sozlalpartner einer übereinstimmenden Meinun9 auf welche der denk-
aren Alternativen s1e. sich als auf die wahrscheinlichste inrichten wollen,
X  annn werden S16 eıne Schwierigkeit haben, sich auch auf die für diese
Alternative volkswirtschaftlich richtige Lohnhöhe ein1gen. Sind sS1e aber,
w äas wohl der häufigere HKall Se1iN dürfte, diesbezüglich verschiedener Mei-
NungS, dann kann kefme wissenschaftliche Instanz s1e ıner Kinigung brin-
SCH. Das höchste, was die Wissenschaft diesem Falle kann, ist, ZEWISSE
Kxtravaganzen qlg auf jeden Fall unheilvoall nachweisen und auf diese VWeise
den Spielraum vertretbarer Meinungsverschiedenheiten einengen; em
verbleibenden Spielraum aber mussen die Sozlalpartner entweder sich fried-
lich verständigen oder sich machtmäfßßig quseinandersetzen. uch die Wissen-
schaft ihnen das nicht FSDAarch.

Die Zahl der Gründe, wäarum eıne rechnerisch exakte, „unpolitische“
Lohnfindung unmöglich ist, ließe S1C  h stattlich vermehren. Nur 1mMm Vorüber-
gehen sSe1 daran eriınnert, da{ß CS S1C.  h ja nıcht £LINE „Lohnhöhe“ handelt,
sondern eın vielschichtiges Gelüge VO Löhnen, srundverschiedene
Arten der Entlöhnung Uu. a. Darın stecken aber neben quantifizierbaren
und daher rechenbaren Momenten überaus zahlreiche und gewichtige nicht-
quantilizıerbare und daher nicht-rechenbare Momente; die Entscheidung
kann daher wirklich nicht auf rechnerischem Wege allein gefunden werden.

Ergebnis
Unser Ergebnis ist qals0 dieses: weder 1e staatliche Zwangsschlichtung,

1€ überhaupt NUur e1inNn och größeres bel Se1IN würde, och die sich sehr
begrüßende un viele Arbeitskämpfe ersparende freiwillige Schlichtung

och auch die objektive wissenschaftliche Beratung kann, auch C aus-

schlieflslich Lohnforderungen geht, den Streik mindestens als ultima
ratıo überilüssig machen. Die Beziehungen der beiden, meiıst Urz Kapital
un Arbeit genannten gesellschaftlichen Großgruppen lassen sich jeden-
tTalls bei einer Sozlalstruktur, w1ie WIr 31€E heute haben nicht INn vollem Um-
fang justizlabel machen. Gerade fiür die wesentlichen Kragen, die zwischen
iıhnen strıttig sınd oder streitig werden können, 'e]  oibt keine Instanz, die
autorıtatıv entscheiden vermöchte un ihnen gebieten könnte, sich mıt
diesem Entscheid zuirieden geben. So bleibt 18808 die Wahl zwischen fre1i-
williger Verständigung oder Kampf. I)a die freiwillige Verständigung nicht
gewährleistét ist un ihrem Wesen ach niıcht EerzwunSch werden kann, ist
daher dieser Kampf als solcher nicht rechtswldrig, sondern ein, wenngleich
sechr: unvollkommenes, leider unentbehrliches Bestandstück Rechts-
ordnung. Das ıst C5S, w as Kranz Böhm mit se1liner geistreich überspitzenden,
wörtlich SC irretührenden Wendung VO Streik als einem 95  UÜber
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Georg Trapp, Mythologisierung der Medizin?
bleibsel aus der Zeit des Fehderechts‘“ 1Ns Bewußtséin rufen will Um Aa

Wesen der Sache heranzukommen., bedarf der soziologischen, näherhin
rechtssoziologischen Betrachtung. in uNnserer Sozialstruktur ıst der Streik e1in
leider notwendiges bel Eın notwendiges bel kann INnan nicht verbieten;
ohl aber kann INa  — Vorkehrungen treffen, die Notwendigkeit seltener

machen, ja vielleicht allmählich auszuräumen. Als Leo I1LL 1891) den
Streik qals „schweres Übel*“°? bezeichnete, forderte auch kein Streikverbot,
sondern vorbeugende Mafßßnahmen 55  ZULX Behebung jener Ursachen, die den
Streit zwischen Unternehmerschaft und Arbeiterschaft hervorrufen“‘‘.

Mythologisierung der Medizin?
Von ORG S: J

Im gleichen Jahrzehnt des ausgehenden zweıten christlichen Jahr-
hunderts, ın dem in Lyon der Phrygier Alexander als erster christlicher Tzt
seinen Glauben mıiıt dem Martyrıum besiegelte (Eusebius, Kirchengeschichte
V 14)); gründete anderen Ende des Mittelmeers der Dyrer Tatıan, erst

griechischer Myste, dann Christ und erbitterter egner des Griechentums,
seine gnostische Sekte der ‚„‚Enthaltsamen‘‘, die S5054 die Eucharistie mıt
W asser gefeiert haben wollte. och iın seiner kirchlichen. Zeit hatte dieser
Tatian eıinen gleich begeisterten W1€e unerleuchteten Kampf 5D  50 Medizin
und Medikament geführt, u w1e meınte, Gottes Vorsehung im christli-
chen Glauben nıcht den Hintergrund treten Jassen. Er verglich den
Christen, der Medikamenten seine Zuflucht nımmt, miıt dem Hund, der
sich durch räuter heilen sucht; der Christ solle ‚„der Macht des Logos”
folgen. „‚Durch schlauen JTrug”, meiinte Tatian, „„lenken die Dämonen die
Menschen davon ab, ott verehren, indem 81€ ZzUuU Vertrauen auf Kräu-
ter un Wurzeln verführen . D Die Wissenschaft VO  —; den Medikamenten
stammt 1n allen ihren Ausprägüngen aus der gleichen verführerischen Kunst;
WenNn doch einer VO Materiellen geheilt wird, ihm vertraut W1€€
WIT  d erst geheilt werden, WCN sich auft die Kraft (Gottes verläfßt!‘c1

Die Gegensätzlichkeit zwischen Alexander, dem heiligen Arzt, und 1a-
tılan, dem Sektierer, hat ın der christlichen Geistesgeschichte un der
Medizingeschichte innerhal des christlichen Raumes immer wieder Ge-
stalt angenornmen : im Hin und Her zwischen Katholizität un Verabsolu-
tıierung VO  — Teilwahrheiten innerhal der theologischen Erörterung, 1im
Auf und 7zwischen irrationaler Medizin und positivistischer Naturwis-
senschaft, NUr Z7Wel VOomn mehreren möglichen Gegensatzpaaren 11e611-=

-  Q Enzyklika .„„‚Rerum novarum“®°, I1l. Die Walıl des Ausdrucks 99  AA incommodum“®
lateinischen Original 1E klar erkennen, da der Papst den Streik nicht, W1€ bestimmte

Kreise jahrzehntelang ın den ext hahben hineinlesen wollen, als sittliches hel und damıt U111-

erlaubt kennzeichnen will ; „incommodum“” besagt niıcht mehr als Nachteil, Nutzenentgang.
ede C die Griechen Migne VL, S, 8343 {f


